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ìk. X 175

Mancher der mit kühnen Saitengriffen,
Fener in der Seele/

Dich ' 0 Tugend / dich, 0 Blumengeber/
Lenz/ besungen hätte!

Schlummert sanft / ihr frohen Dorfbewohner,
Hier um eures Tempels

Gothlfthes Gebäude! Winkt, ihr Gräber,
Mir oft süsse Schwermuth.

Schöne Handlungen.

Herr Bailly ein Weinhändler in Paris
hatte sich grosse Reichthümer erworben, die
man über drei Millionen schätzte. Er hatte
mit einer Persohn, die jedermann für seine
ihm angetraute Ehfrau hielt, gelebt, und
zwei Kinder erzeuget. Er würd tödlich krank,
und ließ seinen Bruder, der ein Ofsicier war,
herbei rufen und erösnete ihm, daß diese
Persohn nicht seine Frau wäre und daß er
deshalben gesonnen sey sie und die zwei Kinder

blos mit einen, Vermächtnisse zu bedenken.
Der würdige Ofsicier, dem ein beträchtlicher
Theil dieser Reichthümer zugefallen seyn würde,
stellte seinem sterbenden Bruder vor, was
er als Vater seinen Kindern schuldig wäre
und bewog ihn sich mit ihrer Mutter trauen
zu lassen, und also seineu Kindern das Recht
auf seilte Erbschaft zu versichern. Die übrigen
Verwandten des Hrn. Bailly fochten diese

ihnen
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ihnen so nacbtheilige Heurath im Rechten an,
verlohren aber ihre Sache, und der
rechtschaffene Bruder sigprangete, glücklicher durch
das was er verschmähet hatte, als seine
vermeinten Miterhen durch dasjenige geworden

seyn würden, welchem sie mit so vieler
Begierde nachtrachteten.

Eine Polnische Dame hatte ihre Güter
an fleißige Teutsche verpachtet, welche sie,

gleich in den ersten Iahren so verbesserten,
daß ihr bei jeder neuen Verpachtung von
andern einige hundert Gulden jährlich mehr
geboten wurden. Allein sie nahm solche nie

an, sondern läßt nun schon einige zwanzig
Jahre die ersten Pächter für das erste Pachtgeld

sitzen. — Ich kann mich nicht entschließen,

— sagt die edle Frau, — die Hoffnung
dieser guten Leute — der Früchte ihrer
Arbeit zu gemessen — zu vereiteln. Ich will
lieber gute glückliche Menschen auf meinen

Gütern, als etliche hundert Gulden jährlicher

Einkünfte mehr haben. —

Desto edler, da diese Dame von einer

Nation ist, die es noch izt, überhaupt
genommen, für recht hält, die Klahe von
Menschen, die sich mit dem edelsten aller
Gewerbe, dem Ackerbau beschäftigt, noch
Hrger als ihr Vieh zu behandle«.
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